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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.1997

Rechtssatz

Die Rechtsfolge der unterlassenen Einzahlung einer Anonymverfügung, nämlich die Einleitung des

Verwaltungsstrafverfahrens, besteht ungeachtet des Rechtsirrtums, wonach der vorgeschriebene Strafbetrag von S

500,-- bereits durch ein - Guthaben - abgedeckt gewesen wäre, das bei der Einzahlung eines Geldbetrages von S 1.000,-

- zu einer einen anderen Vorfall betre4enden Anonymverfügung in einem bei derselben Behörde anhängigen

Strafverfahren entstanden sei. Die Zurückzahlung oder Anrechnung verspätet eingezahlter Strafbeträge erfolgt nur in

dem Verfahren, das durch die betre4ende Anonymverfügung ausgelöst wurde; der diesbezügliche Nachweis ist in

diesem Verfahren zu führen und muß die betreffende Anonymverfügung eindeutig erkennen lassen.

Schlagworte

Anonymverfügung Anrechnung Einzahlung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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